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SIPOS143Abs.2S.1 und2

Bei der Entscheidung über die Aufhebung der Bestellung

eines Pflichtuerteidigers muss das Gericht im Rahmen des

ihm eingeräumten Ermessens prüfen, ob die frühere mit dem

Umstand der lnhaftierung verlcundene Behinderung des An'

gekl in seinen originären Verteidigungsrechten und -mög-

lichkeiten entfallen ist oder diese Einschränkung des Angekl

trotz Aufhebung der Hafi fortbesteht und deshalb eine wei-

tere Unterstützung durch einen Verteidiger erfordert (Red)'

LG Magdeburg, Beschl. v- 11.5.2O22 - 25 Qs 852 Js

73753/21(33/22\

I. Gegen den Angeschuldigten wird vor dem AG .. ' ein Straf-

verfahren wegen des Verdachts der geführlichen Körperver-

letzung geführt. ...
... [Das] AG ... ftatl dem Angeschuldigten [einenJ "'
Verteidiger bestellt, da sich der Angeschuldigte zu dieser

Zeit aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher

Genehmigung in einer Anstalt befunden hat ($ 140 Abs' I

Nr.5 SIPO).

... [Der] Angeschuldigte [wurde] aus der Haft entlassen'

... fDas] AG... [hat] ... die Bestellune-.- [deil Pflichtver-

teidigerfs/ aufgehoben' Zur Begründung wurde ausgeführt,

dass diese Bestellung aufzuheben sei. da der Angeschtlldigte

mindestens zwei Wochen vor Beginn der Hauptverhandlung " '

aus der Haft entlassen worden sei'

... [DerJ Angeschuldigte flegteJ gegen den Beschluss "'
sofortige Beschwerde ein. ...

II. Die nach $ 143 Abs.3 StPO i.V.rn. $ 3ll StPO zulässige

sofortige Beschwerde des Angeschuldigten ist beglündet'

2U_

Die angefochtene Entscheidung beruht auf $ 143 Abs. 2 S. I

und 2 SIPO. Nach $ 143 Abs. 2 S. I StPO kann die Bestellung

eines Pflichtverteidigers aufgehoben werden, wenn kein Fall

notwendiger Verteidigung mehr vorliegt. Nach $ 143 Abs' 2

S. 2 StPO kann die Bestellung eines Verteidigers nach - wie

voriiegend - $ 140 Abs. I Nr. 5 StPO nur aufgehoben werden,

wenn der Beschuldigte tnindestens zwei Wochen vor Beginn

der Hauptverhandlung aus der Anstalt entlassen wird. Dieser

Fristbestimmung liegt die Erwägung zugrunde, dass einem

Beschuldigten dadurch ausreichend Zeit eingeräumt wird, um

einen Verteidiger seines Vertrauens noch bis zum Beginn der

Haupfverhandlung zu finden (OLG Düsseldorf, Beschl' v.

9.11.2010 - 4 Ws 615/10, juris).

Der AngeschuldiSe wurde zwar ... rnehr. als zwei Wochen

vor dent Beginn der Hauptverhandlung aus der Haft entlassen.

Allerdings ordnet $ 143 Abs. 3 S. I StPO nicht die uneinge-

scll'änkte Aufhebung der Pflichwerteidigerbestellung bei

Voriiegen der fonnellen Voraussetzungen an. Vielmehr wird

flir das mit der Frage befasste Gericht ein Ermesseusspielraum

eröffnet. Das Gericht ist gehalten, dieses Ennessen fehlerfrei

zu gebrauchen.

Im Rallnen des insoweit eingeräumten Ermessens ist stets sorg-

fültig zu prüfen, ob die frühere mit dem Umstand der Inhaftie-

rung verbundene Behinderung des Angekl in seinen originären

Verteidigungsrechten und -möglichkeiten entfallen ist oder diese

Einschränkung des Angekl ffotz Auftrebung der Haft fortbesteht

und deshalb eine weitere Untersttitzung durch einen Verteidiger

erfordert (vgl. OLG Düsseldorf a.a.O.; OLG Celle StV 1992,

151, oLG Frankturt stv 1983' 49'7' Mq'er-GoJJnerlscltmitt'

StPO, 64. Aufl., $ 143 Rn 6). Das Gericht ist verpflichtet,

insoweit nachvollziehbare Erwägungen anzustellen und diese

zur Grundlage seiner Entscheidung zu machen (so schon Be-

schluss der Kammer v .7.7 ,2021- 25 Qs 743 Js 41625118 (49/21)

sowie LG Magdeburg Beschl. v. 19.6.2014 - 2l Qs 785 Js

3 6 8 89- 1 3 (44 I | 4), B eckRS 20 | 4, 203 I 4 ; OLG Düsseldorf a. a-O. ;

Meyer-Gol3nerlschmitt, SIPO, 64. Aufl., $ 143 Rn 6 m.w.N.;

BeckOK-StPOlKrawc4tk,39. Ed. 1.1.2021, StPO $ 143 Rn.l l).

Diesen Anforderungen wird die angefochtene Entscheidung des

AG ... nicht gerecht. Dem angefochtenen Beschluss '.. kann

nicht entnommen werden, dass sich das Gericht des ihm zuste-

henden Ermessens bewusst gewesen ist oder urnfassend die

gebotenen Überlegungen unter Berücksichtigung der spezi-

fischen Gesichtspunkte des Einzelfalls angestellt hat. Die Be-

gründung lässt insbesondere nicht erkennen, ob ein Fortwirken

der Behinderung der Verteidigung ausnahmsweise nicht mebr

besteht (vgl. OLG Düsseldorf, a.a.O.). Auch vor dem Hinten-

grund der zahlreichen Vorstrafen des Angeschuldiglen ... lässt

die Begdndung ... nicht eLketureu, dass dieser Umstand im

Rahmen der Ermessensausübung berücksichtigt bzw. warun

diesbezüglich ein Fall der notwendigen Verteidigung nach

g 140 Abs.2 SIPO vemeint wurde. ...
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